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DISCLAIMER 
Sämtliche Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch dennoch keine Gewähr übernehmen.
Setzen Sie sich daher v. a. bei komplexen und rechtlich heikeln Fragestellungen mit uns in Verbindung. Wir  freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.

Neuerliche Verschärfung bei Selbstanzeigen seit 1. Oktober 2014 wirksam

Eine Selbstanzeige ermöglicht es den Steuerpflichtigen, bei Erfüllung der im Finanz-
strafgesetz vorgesehenen Kriterien durch Nachzahlung des zuvor verkürzten Betrages, 
finanzstrafrechtlichen Konsequenzen zu entgehen.

DIE PRAXIS MEHRERER (TEIL-) SELBSTANZEIGEN UND EIN EHER ABWARTENDES 
VERHALTEN DOMINIERTEN IN DER VERGANGENHEIT

Bisher war es möglich, hinsichtlich derselben Abgabenart und desselben Zeitraumes  
(z. B. Einkommensteuer 2013) mehrere (Teil-)Selbstanzeigen abzugeben, wenn hierfür 
ab der zweiten Selbstanzeige ein Zuschlag in Höhe von 25 % auf die Abgabenschuld 
entrichtet wurde. Weiters musste eine Selbstanzeige spätestens bei Beginn der Betriebs- 
prüfung erstattet werden, weshalb in der Praxis oft zugewartet wurde, bis die Ent- 
deckung eines Vergehens unmittelbar drohte. 

SEIT OKTOBER 2014 GILT: WIEDERHOLTE SELBSTANZEIGEN UND DAS AKTIVE 
ZUWARTEN AUF EINE BETRIEBSPRÜFUNG SIND NICHT MEHR MÖGLICH

Durch eine Neuregelung soll diesem Verhalten nun entgegengewirkt werden. Erfolgt 
die Selbstanzeige erst nach Ankündigung einer Betriebsprüfung, so werden, je nach 
Höhe der verkürzten Ausgaben, Zuschläge von 5 % bis 30 % auf die Abgabenschuld 
festgesetzt. Dieser Strafzuschlag entfällt nur, wenn die Abgabenverkürzung lediglich 
leicht fahrlässig erfolgt ist. Um ein Taktieren der Steuerpflichtigen zu unterbinden,  
wurde darüber hinaus die Möglichkeit der wiederholten Selbstanzeige für denselben 
Steueranspruch abgeschafft.

UNSER TIPP
Da seit dem 1.10.2014 nur mehr die erste Selbstanzeige strafaufhebend wirkt, 
raten wir dazu, in dieser unbedingt alle (Teil-)Vergehen betreffend den konkreten 
Abgabenanspruch offenzulegen. Denn eine unvollständige Selbstanzeige verhin-
dert die Strafaufhebung für allfällige sonstige Finanzvergehen betreffend densel-
ben Abgabenanspruchs und geht deshalb zu Lasten der Abgabenpflichtigen.


